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Leistungsnachweis für Serviceleistungen 
Um Heimliche oder Vergessene Leistungen abzubauen, sollte man sie zunächst sichtbar machen 
(siehe auch Literatur). Das geht am Einfachsten, indem man sie in der Pflegedokumentationsmappe 
dokumentiert. Denn was hier drin steht, nimmt jeder (der an der Versorgung beteiligt ist) wahr!  

 

Deshalb sollten auch die Serviceleistungen 
hier dokumentiert werden. Die Frage stellt sich 
nur: wo? Ein möglicher Ort wäre der 
Pflegebericht: denn hier wird ja alles 
dokumentiert, was von der vereinbarten 
Versorgung und dem Normalzustand abweicht. 
Wird also der Toilettenstuhl geleert, ohne dass 
dies als Leistung vereinbart worden ist, könnte 
diese ‚Abweichung‘ vom Plan hier 
dokumentiert werden. Durch die Berichtsform 
und die regelmäßigen Eintragungen geht 

einem allerdings der Überblick verloren, wie 
regelmäßig und wie oft Serviceleistungen 
erbracht worden sind. Deshalb empfiehlt sich 
ein eigenständiger Leistungsnachweis für 
Serviceleistungen (siehe Beispiel). Er ist 
aufgebaut wie alle monatlichen 
Leistungsnachweise. Die erbrachten 
Serviceleistungen (ob „vergessene 
Leistungen“ oder „Heimliche Leistungen“) 
werden hier benannt und mit Handzeichen 
abgezeichnet. 

 

 
Er wird am Monatsende von der Leitungskraft 
(oder alternativ Pflegefachkraft) 
unterzeichnet. Wichtig ist der folgende 
Hinweis auf dem Serviceleistungsnachweis: 
„Die hier aufgeführten Serviceleistungen 

werden zurzeit kostenfrei von Ihrem 
Pflegedienst für Sie erbracht´.“ Dies soll dem 
Kunden einerseits verdeutlichen, dass er etwas 
Zusätzliches erhält, aber gleichzeitig auch 
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mitteilen, dass dies nicht ewig so weiter 
bleiben muss („zurzeit“). 

Eine solche Dokumentation einzuführen ist nur 
sinnvoll, wenn folgende Schritte zuvor erfolgt 
sind: 

 Es gibt im Pflegedienst eine Privat- oder 
Dienstleistungspreisliste sowie eine sich 
selbst erklärende 
Pflegeversicherungspreisliste, so dass 
auch jede Serviceleistung einen „Preis“ 
und damit auch einen ‚Wert‘ hat. 

 Die Mitarbeiter sind geschult zu den 
Themen „Vergessene Leistungen“ (was 
ist eigentlich alles abzurechnen in der 
Pflegeversicherung) und zu „Heimlichen 
Leistungen“ und dem dauerhaften 
Umgang damit. Sie wissen, dass die 
Dokumentation dieser Leistung als 
Service schon zu einem ‚Mehrwert‘ 
(zumindest an Aufmerksamkeit) bei den 
Kunden führt. 

 Es wird regelmäßig im Team besprochen, 
wie lange welche Serviceleistungen bei 
welchem Kunden erbracht werden und 
ab wann nicht mehr. 

 Die tatsächlich erbrachten 
Serviceleistungen werden in die 
Tourenplanung aufgenommen und 
entsprechend zeitlich berücksichtigt. 

Es wird immer wieder diskutiert, ob man diese 
Serviceleistungen nicht sogar den Kunden in 
Rechnung stellen sollte, als „0“-Rechnung 
(…wir haben für Sie Serviceleistungen im Wert 
von 100 € erbracht, die Sie nicht bezahlen 
müssen“). Wenn man diese Leistungen so 

ausweist, wird sich mancher Kostenträger die 
Frage stellen, ob man bei der nächsten 
Vergütungsverhandlung überhaupt die Preise 
erhöhen soll. Denn wie erwirtschaftet denn der 
Pflegedienst das Geld für die vielen 
Serviceleistungen wenn nicht aus den 
laufenden Vergütungen? Das hier oft auf ganz 
andere Quellen (von Spenden, Zuschüssen bis 
Hin zu Einsparungen bei den Personalkosten) 
zurückgegriffen wird, muss man dann erst 
einmal glaubhaft machen. Deshalb sollte auf 
die schriftliche Darstellung der tatsächlichen 
Kosten verzichtet werden. 
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Literatur: 

Heimliche Leistungen: PDL Praxis 8 - 
10/2001; HP 7/2010 

Vergessene Leistungen: HP 7/2010 

Preislisten: PDL Praxis 4/2011, 9/2011 

Download Formular 
Serviceleistungsnachweis: www.syspra.de 
im Bereich Arbeitshilfen 

Tipp: 

Ohne regelmäßige und jährlich 
wiederholte Mitarbeiterschulungen wird 
man die Menge der 
Heimlichen/Vergessenen Leistungen 
weder kennenlernen noch dauerhaft 
steuern und in Serviceleistungen 
umwandeln können! 


